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„Wie lese ich den doppischen Haushaltsplan?“ 
 
 
Der doppische Haushalt auf der Grundlage des „Neuen Kommunalen Haushaltsrechts- und Rech-
nungswesens (NKHR)“ unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in der Gliederung in allen Berei-
chen von dem bisherigen Haushalt: 
 
 

1. Kammeraler und doppischer Haushalt im Vergleich 
 
Kameralistik Kommunale Doppik

Verwaltungs- Einnahmen Ergebnis- Erträge

haushalt Ausgaben haushalt Aufwendungen

Vermögens- Einnahmen Finanz- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

haushalt Ausgaben haushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  
 
Ergebnishaushalt: Ressourcenverbrauch 
 

Erträge (Wertzuwachs) 
- zahlungswirksam (jährliche Kindergartenzuschüsse, Gebühren …) 
- zahlungsunwirksam (Auflösung Zuschüssen) 
 
Aufwendungen (Wertverzehr) 
- zahlungswirksam (Personalaufwand …) 
- zahlungsunwirksam (Abschreibungen) 

 
Finanzhaushalt: Geldverbrauch 

 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
- zahlungswirksam (jährliche Kindergartenzuschüsse, Gebühren …) 
 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
- Grunderlös … 
 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
- zahlungswirksam (Personalaufwand …) 
 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
- Grunderwerb … 
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Bisherige Haushaltsstruktur – Künftige Haushaltsstruktur 
 
 
Kameralistik 
 
Gliederungsplan  
 
- Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 
- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 
 
- Unterabschnitt 464 Tageseinrichtungen für Kinder 
 4641 Kinderhaus Alte Schule Stetten 
 
 
Kommunale Doppik 
 
Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg 
 
- Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 
- Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 
 
- Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder, 
  Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige 
 
 
Beispiele 
 
 
Haushaltsstelle 9000–003000 
  
 Gliederung – Gruppierung 
 
 Steuern – Gewerbesteuer 
 
 
Produktsachkonto 61.10.0000–3013000 
 Produkt – Ergebniskonto 
 
 61.10.0000–6013000 
 Produkt – Finanzkonto 
 
 Steuern – Gewerbesteuer 
 
 
Haushaltsstelle 2150–940100.100 
  
 Gliederung – Gruppierung – Maßnahme 
 
 Karl-Mauch-Schule – Hochbau – Brandschutz 
 
 
Produktsachkonto 21.10.0100–78710000.006 
  
 Produkt – Finanzkonto – Maßnahme 
 
 Karl-Mauch-Schule – Hochbau – Brandschutz 
 

Ergebnishaushalt 
 
- Erträge beginnen mit 3 
 
- Aufwendungen beginnen mit 4 
 
 
Finanzhaushalt 
 
- Einzahlungen beginnen mit 6 
 
- Auszahlungen beginnen mit 7 
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So war es bisher: 
 

 
 

 
 
 
Insgesamt: 13 Einnahme- und 33 Ausgabehaushaltsstellen 
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So ist es ab 2019: 
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Hinweis: Haushaltsausgleich erfolgt im Ergebnishaushalt 

Ordentlich Erträge > / = ordentliche Aufwendungen: Abschreibungen abzgl. Auflösungen 
wurden erwirtschaftet, das heißt Gemeinde lebt nicht auf Kosten künftiger Generationen 
 
Geldverbrauch (ohne Abschreibungen / Auflösungen) 
 

 
 
Hinweis: Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit > / = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit: 

Gemeinde ist über das Haushaltsjahr gesehen in der Lage ihren laufenden Zahlungsver-
pflichtungen nachzukommen (vergleichbar mit ehemaliger Zuführungsrate an den Vermö-
genshaushalt). 

 

Ressourcenverbrauch 
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Die „Allgemeine Rücklage“ hat ausgedient – nun kommt es auf die voraussichtliche Entwicklung der 
Liquidität (Eigenkapital) an. 
 
 

2. Das Drei-Komponenten-Modell 
 
Der Haushaltsplan ist im NKHR inhaltlich verändert und basiert auf einem in sich geschlossenen 
Drei-Komponenten-Modell: 
 

 
 
 

3. Bilanz 
 
Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten 
 
Aktiva: Wie wird das Geld verwendet 
 
und 
 
Passiva: Wo kommt das Geld her. 
 
Weitergehende Erläuterungen erfolgen im Rahmen der „Eröffnungsbilanz“. 
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4. Haushaltsaufbau 
 
Der Entwurf des ersten doppischen Haushalts 2019 hat 3 Teilhaushalte mit folgenden Produktbe-
reichen: 
 

Teilhaushalte und Bezeichnungen Verantwortliche  Produktbereiche 

1 
Steuerung und 
Steuerungsunterstützung 

Bürgermeister 
Stefan Altenber-
ger 

11 Innere Verwaltung 

2 Fachprodukte 
Bürgermeister 
Stefan Altenber-
ger 

12 Sicherheit und Ordnung 
21 Schulträgeraufgaben 
25 Museen, Archiv 
26 Theater, Konzerte, Musikschulen 
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, 
kulturpädagogische Einrichtungen 
28 Sonstige Kulturpflege 
29 Förderung von Kirchengemeinden 
und sonstigen Religionsgemeinschaf-
ten 
31 Soziale Hilfen 
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
42 Sport und Bäder 
51 Räumliche Planung und Entwick-
lung 
52 Bauen und Wohnen 
53 Ver- und Entsorgung 
54 Verkehrsflächen und -anlagen, 
ÖPNV 
55 Natur- und Landschaftspflege, 
Friedhofswesen 
57 Wirtschaft und Tourismus 

3 Allgemeine Finanzwirtschaft 
Kämmerer 
Bernd Hoppe 

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 

 
Die Produktgruppen / Produkte / Kostenstellen wurden in Abstimmung mit den Fachämtern fest-
gelegt. Sie basieren auf dem fortgeschriebenen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg 
vom 02.08.2018 (Anlage 1). 
 
 
Haushaltsaufbau im Einzelnen 
 
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 
 
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 
 
3. Gesamtergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandsarten) 
 
4. Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) 
 
5. Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 
 
6. Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 
 
7. Teilergebnishaushalt 1 „Steuerung/Steuerungsunterstützung“ einschl. Finanzplanung 
 
8. Teilfinanzhaushalt 1 „Steuerung/Steuerungsunterstützung“ einschl. Finanzplanung 
 
9. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 
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10. Teilergebnishaushalt 2 … 
 
11. … 

 
 

5. Ertrags- und Aufwandsarten 
 

 
 

 
 
 

6. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 
… aus laufender Verwaltungstätigkeit: Wie oben Ergebnishaushalt (ohne Auflösungen und Ab-
schreibungen) zuzüglich aus Investitionstätigkeit: 
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7. Noch zu tun 
 
- Produktbeschreibung / Ziele 
- Aufbau Kosten- / Leistungsrechnung 
- Erstellung Eröffnungsbilanz 
- Vorbereitung des ersten doppischen Rechnungsabschlusses 
 
 

8. Anlage Begriffserläuterungen 
 
 

Abschreibun-
gen 

Abschreibungen erfassen die Wertminderung für zeit l ich 
nutzbare mater iel le und immater iel le Gegenstände des An-
lagevermögens. Mit ihrer Hi lfe werden die für diese Güter 
anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstel lungskosten er-
folgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden  (Haushalts-
jahre) aufgeteilt  und dementsprechend als Aufwand ang e-
setzt.  

  

Aufwendun-
gen 

Aufwand stellt  den wertmäßigen, zahlungs - und nichtzah-
lungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistu n-
gen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.  Die 
Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt geplant.  

Außerordent-
liche Erträge 
und Aufwen-
dungen 

Außerordent l iche Erträge bzw. Aufwendungen sind auße r-
halb der gewöhnlichen Verwaltungstät igkeit  anfallende E r-
träge bzw. Aufwendungen;  insbesondere Gewinne und Ver-
luste aus Vermögensveräußerung,  soweit sie nicht von un-
tergeordneter Bedeutung sind, z.B.  ungewöhnlich hohe 
Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen  im Zu-
sammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnl i-
chen Schadensereignissen.  

Auszahlungen Unter Auszahlungen versteht man al le  Zahlungsvorgänge, 
die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes 
durch den Abf luss l iquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder 
Überweisung) führen. Alle Auszahlungen sind im Finan z-
haushalt geplant .  

Anlagever-
mögen 

Das Anlagevermögen umfasst die länger fr ist ig eingesetz-
ten Wirtschaftsgüter. Es setzt sich zusammen aus dem 
Immateriel len Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen 
(z.B. Grundstücke und Gebäude) und dem Finanzvermögen 
(z.B. Beteil igungen).  

Allgemeine 
Rücklage 

Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Basiskapitals und 
somit auf  der rechten Seite der Bi lanz zu f inden. Sie hat 
nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinn zu 
tun. 

Budget Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen 
abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Ressour-
cen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur B e-
wirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele z u-
gewiesen sind.  

Controlling Control l ing ist nicht Kontrol le, sondern Steuerung als eine 
Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstel lu ng 
von Informationen und Methoden für die verschiedenen 
Ebenen des pol it isch-administrat iven Führungssystems 
wird die ziel - bzw. ergebnisor ientierte Steuerung des ef fek-
t iven und ef f izienten Ressourceneinsatzes und des Fi-
nanzmittelbedarfes ermöglicht.  

Deckungsfä- Unter Deckungsfähigkeit  versteht man die Ermächt igung, 



Seite 10 

 

higkeit  Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu lei s-
ten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel  
verfügbar sind. Unterschieden werden die echte und die 
unechte Deckungsfähigkeit .  Die echte Deckungsfähigkeit 
bezieht s ich ausschließlich auf  die Aufwands -
/Auszahlungsseite. Bei der unechten Deckungsfähigkeit 
dürfen Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung h ö-
herer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden.  

Einzahlungen Unter Einzahlungen versteht man alle Zahlungsvorgänge, 
die zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes durch 
den Zuf luss l iquider Mittel (z.B. Bareinzahlung oder Übe r-
weisung) führen. Al le Einzahlungen sind im Finanzhaushalt  
geplant .  

Ergebnis-
haushalt  

Der Ergebnishaushalt ist Bestandtei l  des doppischen 
Haushaltsplans.  Im Ergebnishaushalt werden die geplanten 
Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewi e-
sen.  

Ergebnis-
rechnung 

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstel lung der 
Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jah-
resergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendu n-
gen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfal ls 
wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrec h-
nung entspr icht der kaufmännischen Gewinn - und Ver lust-
rechnung (GuV).  

Erträge Erträge stel len den zahlungswirksamen und nicht za h-
lungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) 
eines Haushaltsjahres dar.  

Eröffnungsbi-
lanz 

Im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des 
„Neuen Kommunalen Haushaltsrechts “  angewandt werden, 
ist eine Eröf fnungsbilanz zu erstel len. Für diese Bi lanz ge l-
ten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bi lanzwerte eines 
Vorjahres; die Bewertung von Vermögen in der Eröf fnung s-
bi lanz ist anders geregelt als bei später aufzustel lenden 
Bi lanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen 
bzw. –  er leichterungen.  

Finanzhaus-
halt 

Der Finanzhaushalt ist Bestandtei l des doppischen Hau s-
haltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein -  
und Auszahlungen ausgewiesen.  Neben den zahlungswirk-
samen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 
(Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf) werden die Ein- und 
Auszahlungen aus Investit ionstät igkeit  (Saldo aus Invest i-
t ionstät igkeit) und aus Finanzierungstät igkeit  (Saldo aus 
Finanzierungstät igkeit) gep lant.  

Finanzrech-
nung 

Die Finanzrechnung beinhaltet al le eingegangenen Einza h-
lungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsja h-
res. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebni s-
wirksame Ein- u. Auszahlungen erfasst. Dies betr if f t in er s-
ter Linie die invest iven Zahlungen; aber auch Ein - u. Aus-
zahlungen aus Finanzierungstät igkeit  sowie die haushalt s-
unwirksamen Zahlungsvorgänge (durchlaufende Gelder).  

Generatio-
nengerechtig-
keit 

Generationengerecht igkeit  ( intergenerat ive Gerechtigkeit) 
ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rec h-
te nachrückender Generationen berücksichtigt.  Die Doppik 
stel lt  einen Schr it t  zu mehr Generationengerechtigkeit  dar, 
da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst 
und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet . 

Haushalt-
sausgleich 

Ein ausgeglichener Haushalt l iegt vor, wenn die Summe 
al ler Erträge mindestens die Summe al ler Aufwendungen 
erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.  
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Interne Leis-
tungen 

Es handelt  sich überwiegend um Service - und Steuerungs-
leistungen, die nicht  nach außen gegenüber dem Bürger, 
sondern innerhalb der Gemeindeverwaltung wirken (z.B.  
EDV, Querschnittsaufgaben wie Personalservice, Organ i-
sation, Finanzmanagement). Um den Nettoressourcenb e-
darf  einer Produktgruppe zu ermi tteln, müssen Aufwendun-
gen für interne Leistungen einbezogen werden. Dies erfolgt 
durch Verrechnung der entsprechenden Aufwendungen bei 
den internen Produktgruppen (Produktbereich 11) auf  die 
externen Produktgruppen.  

Kalkulatori-
sche Kosten 

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand eines 
Haushaltsjahres enthalten sind, werden zur exakten Ermit t-
lung des Wertes einer Leistung kostenrechner isch hinzug e-
fügt (z.B. kalkulator ische Zinsen). Die Darstellung erfolgt 
nicht im Rahmen der Buchführung als ext ernes Rechnungs-
legungsinstrument, sondern mittels der Kostenrechnung 
( interne Rechnungslegung).  

Kontenplan Als Kontenplan bezeichnet man die auf  der Grundlage des 
Kontenrahmens Baden-Württemberg aufgestellte ört l iche 
Gliederung der Buchungskonten.  

Kosten Kosten sind ein Begrif f  der Kostenrechnung. Kosten sind 
der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserste l-
lung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch 
genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstel lung 
notwendig und dem Haushalts jahr zuzuordnen sind.  

Kosten- und 
Leistungs-
rechnung 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein betr iebswir t-
schaft l iches Instrument, das die Kosten, die bei der Lei s-
tungserstel lung entstehen, erfasst und verursachungsg e-
recht zuordnet und so dazu beiträgt, d ie Kosten- und Leis-
tungstransparenz zu verbessern.  

Kostenstelle Bezeichnet die organisatorische Einheit ,  die Kosten veru r-
sacht und diese beeinf lussen und steuern kann.  

Leistungen Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit ,  das 
zur Aufgabenerfül lung im Haushaltsjahr erzeugt wird.  

Leistungszie-
le 

Als Leistungsziel bezeichnet man den im Rahmen einer 
Leistungserstellung angestrebten Output.  

Liquidität  Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit ,  al le notwend i-
gen Zahlungen in der vorgesehenen Frist  zu leisten. Die 
Liquidität  ist gewahrt,  wenn genügend f lüssige Mittel ( l i-
quide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden 
sind und zur Erfül lung zukünft iger Zahlungsverpf l ichtungen 
ausreichende, f r istgerecht real is ierbare Vermögenswerte 
bereitstehen. 

Nettoressour-
cen-bedarf /  -
überschuss 

Der Ausweis des Nettoressourcenbedarfs/ -überschusses 
dient ausschließlich internen Steuerungszwecken. Er bi ldet 
den vol lständigen Ressourcenverzehr ab und zeigt auf , ob 
der Teilhaushalt bzw. die Produktgruppe die erforderlichen 
Ressourcen selbst erwirtschaften kann oder auf  Mittel des 
Gesamthaushalts zurückgegrif fen werden muss.  

Produkt Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Lei s-
tungen, die für Stel len außerhalb der betrachteten Organ i-
sationseinheit  ( innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) 
erstel lt  werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Re s-
sourcenverbrauch.  

Produktbe-
reich 

Produktgruppen werden thematisch (u.a.  nach Zielgruppen, 
Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.  

Produktgrup-
pe 

Produkte werden thematisch (u.a.  nach Zielgruppen, Ob-
jekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. Grundlage 
für die Festlegung der einzelnen Produkte ist der Komm u-
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nale Produktplan Baden-Württemberg. 

Teilhaushalt  Der Gesamthaushalt  wird nach der Produktstruktur in Tei l-
haushalte aufgeteilt .  Ein Tei lhaushalt besteht aus Tei le r-
gebnishaushalt und Teilf inanzhaushalt  und bi ldet ein 
Budget (Bewirtschaftungseinheit).  

Transferer-
träge und -
aufwendun-
gen 

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit z u-
sammenhängende Gegenleistung.  

Verpflich-
tungsermäch-
tigungen 

Verpf l ichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpf l ichtungen zur Leistung von Investit i-
onsauszahlungen zu Lastenkünft iger Haushaltsjahre.  

Zahlungsmit-
telüberschuss 
/ -bedarf  

Der Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf  (Zei le 17 der Fi-
nanzrechnung) zeigt die Fähigkeit  einer Kommune an, f i-
nanziel le Mittel aus der laufenden Verwaltungstät igkeit  
heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investit ionen und 
Schuldenti lgung zur Verfügung.  

 


